
 
 

 Zeitlicher Aufwand: 20 Stunden / Monat 

 

Rollenbeschreibung Vorstand Vereinsvertretung 

Vorstand Vereinsvertretung 

Der Vorstand Vereinsvertretung erfordert ein hohes Maß an ehrenamtlichen Engagement im MTB-Club 

München e.V. sowie die Bereitschaft, Privatzeit unentgeltlich für den Verein zu investieren. Außerdem sind 

folgende Voraussetzungen für dieses Vorstandsamt wichtig:  

Voraussetzungen / Profil  

 Kontaktfreudige, offene und sympathische Persönlichkeit 

 Gut vernetzt im Verein und Verband 

 Lust und Freude an der Vereinsarbeit, sowie an der Arbeit mit Gruppen  

 Fähigkeiten in Koordination und Management sowie Delegation und kooperativen Arbeitsteilung 

 Strukturierte und organisierte Arbeitsweise 

Verantwortung/Kompetenzen 

 Unterschriftsberechtigt nach §26 BGB 

 Kontovollmacht für die Vereinskonten 

 Vertretung der Vereinsinteressen gegenüber Behörden, Verbänden, anderen Vereinen und 

Institutionen 

 Ansprechpartner für externe Institutionen 

Aufgaben 

 Außenvertretung, Positionierung und Integration des Vereins und der Vereinsinteressen in externen 

Gremien (ggf. zusammen mit anderen (Vorstands-) Mitgliedern) 

 Teilnahme an Verbandstagungen und Besprechungen mit externen Stellen 

 Kontaktpflege und Kooperation mit weiteren Vereinen und Institutionen (M97, DIMB, Munich Bike 

Stars, Parteien, Verwaltung) 

 Abschluss von Verträgen mit Sponsoren, Behörden, Verbänden zusammen mit einem weiteren 

unterschriftsberechtigtem Vorstandsmitglied 

 Vorbereitung und Durchführung von Eintragungen ins Vereinsregister, Notarbesuche 

 Erarbeitung und Mitgestaltung von Konzepten zur Weiterentwicklung des Vereins und des Vorstands 

 Versammlungsleitung / Protokollführung der Vorstandssitzung im Wechsel mit allen anderen 

Mitgliedern des Vorstands 

 Recherchen zur Gesetzeslage, Verordnungen usw. und Einbringen in die Vereinsordnungen 

 Erstellung der Entwürfe der Vereinsordnungen (z.B. Satzung, Datenschutz, ÜL-Erstattung, 

Rennentschädigung, Finanzordnung) und Einbringung in den Vorstand. Gilt für Neuordnungen ebenso 

wie für Überarbeitung bestehender Vereinsordnungen.  

 Erstellen von Förderanträgen  

 Behandlung von Versicherungsfällen  

 Gegenseitige Vertretung mit Vorstand Administration 

 Aufwandserstattung entsprechend Nachweis 

 Vergütung nach Beschluss der Mitgliederversammlung 

 Erstellen eines Tätigkeitsberichtes zu wichtigen Sitzungen (Mitgliederversammlung) und für das 

Finanzamt 


